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Herrn

Jürgen Rohm

Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland

bei der Europäischen Union

EU-Vertretung

19-21 Rue de Lailing

B-1040 Brüssel


24.10.2002 ddu-avo


Tel 8 53 08-220

Richtlinie über die Weiterverwendung und kommerzielle Verwertung 
von Dokumenten des öffentlichen Sektors COM(2002)207

Sehr geehrter Herr Rohm,

ich wende mich an Sie als Geschäftsführer des Verzeichnisverlages Dumrath & Fassnacht KG (GmbH & Co.) in Hamburg und als Vizepräsident des Europäischen Verbandes der Adressbuch- und Datenbankverleger (EADP). Mein Unternehmen verlegt seit 200 Jahren Adressbücher. Mit 350 Beschäftigten produziert Dumrath & Fassnacht für den gesamten Norden Deutschlands 60 verschiedene Telefon- und Branchenbücher (Gelbe Seiten) mit etwa 3,5 Millionen Einträgen pro Jahr.

Zurzeit wird in Brüssel der Richtlinienentwurf über Weiterverwendung und kommerzielle Verwertung von Dokumenten des öffentlichen Sektors diskutiert, den man wohl nicht spontan mit der Verzeichnisindustrie in Verbindung bringt. Jedoch: Strengere Regelungen hinsichtlich der Eintragungen von Telefonteilnehmern in Telefonbücher führen zu einem Rückgang der Eintragungen. Anreiz, die unvollständigeren Verzeichnisse dennoch zur Hand zu nehmen, können verbesserte Serviceleistungen sein. Ein bereits bestehendes Beispiel sind Stadtpläne, die sich in vielen Branchenbüchern finden und ausgesprochen beliebt sind. Informationen des öffentlichen Sektors bilden hier eine unschätzbare Quelle für zusätzliche Dienste.

Die Überlegungen, Public Sektor Information europaweit zugänglich zu machen, findet deshalb unsere volle Unterstützung. Natürlich hat dieses Thema ganz grundsätzliche Bedeutung, eine gut informierte Öffentlichkeit kann sich bewusster am politischen Geschehen beteiligen. Diese Überlegung liegt ja auch dem Richtlinienentwurf zum Zugang zu Umweltinformationen COM(2000)402 zugrunde, der dem Bürger sehr weitgehende Zugangsrechte zu Behördeninformationen zu geringen Gebühren gewähren wird.

Aber auch im Sinne der Unternehmen halten wir das Zur-Verfügung-Stellen von Informationen der öffentlichen Hand für ganz besonders wichtig. Viele Geschäftsideen werden hieraus entspringen, das amerikanische Beispiel zeigt die vielfältigen Anstöße.

Im Einzelnen halten wir den Kompromissvorschlag der Dänischen Präsidentschaft für sehr gelungen. Bei aller Öffnung gegenüber dem Bürger, behält er doch die berechtigten Interessen des Staates im Auge. Einige Punkte möchte ich kurz zur Diskussion stellen.

1.
Art. 1 1. (b) schließt eine Geltung der Richtlinie für Dokumente, an denen Rechte Dritter bezüglich geistigem Eigentum bestehen, aus. Das halte ich so für richtig und wichtig. Keinesfalls allerdings sollte die Ausschlussregelung erweitert werden auf geistiges Eigentum der öffentlichen Stelle selbst, weil dadurch eine weitgehende Aushöhlung des Rechtes des Bürgers entstünde. Die Datenbankrichtlinie, die ja das geistige Eigentum der öffentlichen Datenbanken ebenso schützt, wie das der privaten, darf insofern keine Anwendung finden.

2.
Art. 2 (5) scheint mir unverständlich bezüglich der Ergänzung seitens der Präsidentschaft. Sollte eine Weiterverwendung nur außerhalb des ursprünglichen Zweckes der Sammlung der Information durch die Behörde möglich sein, wird der Anwendungsbereich der Richtlinie stark eingeschränkt. Hier müsste zumindest eine Klarstellung erfolgen.

3.
Art. 6 ist mir insofern unverständlich, als er, um die englische Version zu zitieren, einen“reasonable return of investment“ erlaubt. Angesichts der Tatsache, dass die Daten auf Kosten der Steuerzahler gesammelt wurden und zu einem öffentlich geförderten Zweck zugänglich gemacht werden, scheint mir eine Gewinnerzielungsabsicht nicht sinnvoll. Übrigens findet sich in der schon zitierten Richtlinie über den Zugang zu Umweltdaten nichts Vergleichbares, in amerikanischen Regelungen sowieso nicht.

Zum Schluss möchte ich aber noch eimal meine grundsätzliche Zustimmung zu Inhalt und Zweck des Richtlinienentwurfes ausdrücken. Ich stehe selbstverständlich jederzeit zu Gesprächen zur Verfügung, das Schicksal des Entwurfes liegt mir sehr am Herzen.

Mit freundlichen Grüßen 

Dumrath & Fassnacht KG

(GmbH & Co.)

Dr. Christoph Dumrath

